
 
 
 
 

NACHTRAG zum   
VERTRAG vom 24.08.2004, zum Nachtrag 
vom 18.04.2006 sowie zum Nachtrag vom 

07.08.2007 – Vertragsverlängerung  
 

abgeschlossen zwischen der 

 

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 
(FN 208312t) 

Mariahilfer Straße 77-79 

A-1060 Wien 

 

(im Folgenden „RTR-GmbH “) 

 

und 

 

enum.at Dienstleistungs GmbH  

für konvergente Kommunikationsdienste 
(FN 244986z) 

Karlsplatz 1/2/9 

A-1010 Wien 

 

(im Folgenden „enum.at “) 

 

(beide gemeinsam im Folgenden „Vertragspartner “) 
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Präambel 

 

In Ergänzung zum Vertrag vom 24.08.2004 (im Folgenden „Vertrag 1 “),zum Nachtrag vom 
18.04.2006 (im Folgenden „Vertrag 2 “) sowie zum Nachtrag vom 07.08.2007 (im Folgenden 
„Vertrag 3 “) zwischen RTR-GmbH und enum.at über den technischen Betrieb sowie 
Einrichtung, Änderung und Löschung von ENUM-Domain Delegationen innerhalb der Zone 
der österreichischen ENUM-TLD 3.4.e164.arpa (Endkunden - ENUM), sowie die Nutzung der 
in RFC3761 definierten Technologie in einer speziell dafür vorzusehenden, öffentlich 
verfügbaren Subdomain für Infrastruktur-ENUM unterhalb von e164.arpa durch 
Kommunikationsdienstebetreiber, wird nachstehende Verlängerung der Vertragslaufzeit 
vereinbart. Vertrag 1, 2 und 3 sind integrierte Bestandteile dieses Nachtrags. 

 

Vertragsgegenstand und Grundlage 

I.I Die Vertragsparteien kommen einvernehmlich überein, dass der Vertrag vom 
24.08.2004 (Vertrag 1), welcher gemäß Punkt 9.1. befristet bis Ende 2007 
geschlossen wurde sowie mit Nachtrag vom 07.08.2007 (Vertrag 3) um zwei weitere 
Jahre, somit bis Ende 2009, verlängert wurde, um weitere zwei Jahre, somit bis Ende 
2011, verlängert wird.  

I.II Diese Verlängerung bezieht sich auch auf den Nachtrag vom 18.04.2006 (Vertrag 2), 
mit welchem Vertrag 1 um den Bereich für Infrastruktur-ENUM erweitert wurde. 

I.III In Vertrag 1 wird die unter Punkt 9.4. angeführte Jahreszahl „2007“, welche gemäß 
Vertrag 3 durch die Jahreszahl „2009“ ersetzt wurde, durch die Jahreszahl „2011“ 
ersetzt. 

I.IV In Vertrag 1 und 2 wird jeder Verweis auf eine Bestimmung der KEM-V durch den 
Verweis auf die jeweils inhaltlich identische Bestimmung der KEM-V 2009 ersetzt. 

I.V Sämtliche über Punkt 9.1. und 9.4. hinausgehende Regelungen aus Vertrag 1 sowie 
sämtliche Regelungen aus Vertrag 2 bleiben vollinhaltlich aufrecht. 

I.VI Dieser Nachtrag zu Vertrag 1, 2 und 3 wird in zwei Originalen errichtet, wobei jeweils 
ein Original an jede Partei ausgefertigt wird. 

 

Wien, am 23.09.2009 

 

RTR-GmbH  enum.at 

 

vertreten durch 

  

vertreten durch 

 

Dr. Georg Serentschy 

  

Mag. Robert Schischka 

 

Geschäftsführer Fachbereich 
Telekommunikation 

  

Geschäftsführer 

 

 


